
des

Erscheinun gsta ge:
Dienstag , Donnerstag , Samstag. Wiesbadener Tagbiatts. VerlagS- Fernsprecher: Nr. 226'6;,

Uo. 92. Dannerstag , de« 1. August. 1901.

Polizei -Verordnung.
Aus Gnind der §8 6, 12 und 13 der 25« *

irbmuifl vom 20 . September ld67 (G .- s . 1o29)
nnb aus Grund des 8 137 des Gesetzes »der die
allgemeine Lanvctzvcrwaltnng vom 30 . Jun IW»
wird unter Zuftiiuuluiig des Bezirksaiisschliffes
folgende PoIizei . Verordiiung erlassen:

8 1 . Selbstsahrer (Automobile ) , welche nicht
auf Schienen laufen , unterliegen den folgenden
Vorschriften , im Ilebrigen de» Bestimmungen der
§§ 3, 4 , 6 bis 14 , 20 bis 22 , 26 bis 43 derWege-
polizeiverordnung vom 7 . November 1889.

§ 2 . Jeder Selbstfahrer mub so eingerichtet
sein , daher sofort zuni Halte » gebracht werden kann.

Z 3 . Auf der linken Seite jedes Selbstfahrers
muß beim Gebrauch auf öffentlichen Wegen der
Wohnort und der Vor - und Zuname oder die!sirma des Eigenthümcrs mit deutlichen,unverwisch-aren Buchstaben angebracht und sichtbar sein.

Ausgenommen sind Selbstfahrer , welche Eigen-
thnni der Post - oder der Militärverivaltnng sind,
desgleichen Selbstsahrer , welche außerhalb des
Regierungsbezirks wohnenden Personengehören und
vorübergehend im Regierungsbezirke benutzt werden.

§4 . Selbstfahrer dürfen an entgegenkommenden
Zug - oder Rcitthieren oder Viehtransporten nicht
schneller als mit der Geschwindigkeit eines kurz
trabenden Pferdes vorbeifabren . Die Geschwindig¬
keit eines Selbstfahrers darf beim Ueberholen von
Zug - oder Reitthieren oder Vichtransporten nicht
größer sei» als zum Ueberholen erforderlich ist.

Die Betzintniungen der §§ 35 und 36 der Wege¬
polizeiverordnung werden hierdurch nicht berührt.

Werden Zug - oder Ncitthiere oder Viehtrans-
porte ungehalten , um Selbstfahrer vorüber zu
lassen, so dürfen letztere nur mit der Gcschwiudig-
kett tlnes Schritt gehenden Pferdes vorbeifahren.

8 5 . Selbstfahrer , Ivelche an Zug - oder
Reitthieren oder Viehtransvorten Vorbeigefahre»

S;b, dürfen aus der nach84zulässigen Ge->windigkeit nur allmählich zu größerer Geschwin¬
digkeit übergehen.

8 6 . Die Geschwindigkeit von Selbstfahrern
auf öffentlichen Wegen außerhalb der Ortschaft
darf 10 Meter in der Sekunde nur mit polizeilicher
Erlaubniß übersteige » .

8 7 . Selbstfahrer haben , abgesehen vom Ueber¬
holen — vergl . §8 40 , Abs . 2, 41 der Wegepolizei-
verordunng — Signale zu geben , wenn sie von
anderen Fuhrwerken , Reitern , Vichtransporten oder
Fußgängern , an denen sie vorbeifahren wollen.
Nicht bemerkt werden.

Jedes unnöthige oder zu laute Abgeben von
Signalen ist verboten.

8 8 . Der Führer eines Selbstfahrers darf
sich von dem letzteren nicht entfernen , ohne da¬
für gesorgt zu haben , daß der Selbstsahrer sich
nicht von selbst in Bewegung setzen kann.

Die Bestimmung des 8 20 Satz 3 der Wege¬
polizeiverordnung wird hierdurch nicht berührt.

8 9 . Beschränkungen in der Benutzung öffent¬
licher Wege , tvclche nicht für die sonstigen Fuhr¬
werke gelte », dürfen für Selbstfahrer nur mit Zu¬
stimmung des Regierungs - Präsidenten anqeordnet
werden.

8 10 . Zuwiderhandlungen gegen die Br
stimmungen der 88 2 bis 8 werden mit Geldstrafe
bis zu 60 Mk ., im Unvermögensfalle mit ent
sprechender Haft bestraft.

8 11 . Diese Verordnung tritt mit dem
16. Februar 1900 in Kraft.

Mit diesen : Zeitpunkt wird der 8 10 der
Polizei -Verordnung , betreffend das Radfahren , vom
11 . Februar 1896 aufgehoben.
Der Kgl . Regierungs -Präsident . I » Vertr . : Bake.

Auszug
ans derWegkpolizeiberordnung vom 7. Rov . 1899 rc

8 35 . Innerhalb der Ortschaften darf nicht
schneller als mit der Geschwindigkeit eines knrz-
trabenden Pferdes gefahren oder geritten weiden.

Beladene Lastwagen dürfen innerhalb der
Ortschaften nicht schneller als im Schritt fahre»

8 36 . In oder ans Höfen oder Häusern , in
engen Orlsstraße » , bergabwärts auf steilen Orts-
straßen , beim Zusannnensein vieler Menschen , bei
sonstiger Verengung der Durchfahrt , bei Begeg¬
nungen mit öffentlichen Aufzügen , Lcichenzügen,
geschlossen marschirenden Truppenabtheilungen oder
Dampfwalzen , darf nicht schneller als mit der Ge-
schivludigkeit eines Schritt gehende » Pferdes gefahren
oder geritten werden . Erforderlichen Falles muß
gehalten werden.

8 37 . Eine von der Polizeibehörde laut An
schlag vorgeschriebenc Geschwindigkeit darf nicht
überschritten werde ».

Ebenso ist derartigen Weisungen von Polizei-
beamten auch beim Fehlen einer Anschlages Folge
zu leisten.

.. .. Vorstehendes wird hiermit wiederholt zur
öffentlichen Kenulniß gebracht.

Der Polizei -Präsidcut . In Vertr . : Falcke.

M Bekanntmachung.
Um auch den in der Woche den Tag über

durch ihre BernsSgefchäfte in Anspruch genommene»
Personen Gelegenheit zur mündlichen Verhandlung
mit den Beamten der KöniglichenGelverbe -Jnspeetion
tu geben , finden für die Königliche Gewerbe
Jnsxcction zu Wiesbaden besondere Speech
stunde » am 1. und 3. Sonntag jeden Monats,
pormiltagS von 11 ' /» bis Mittags 1 ' /, Uhr und
am Somiabend der 2 . und 4 . Woche jeden Monats
RachmiUaas von 5 7 » bis 7 ' / , Uhr In deren Ge
lchöstslokai , Dotzheimerflraße 5 , hier statt . ’
Drr , Polizei -Präsident . K . Prinz 9 « Ratibar

Polizei -Verordnung,
betreffend die Abänderung der Polizei -Verordnung
über den Verkehr init Milch vom 28 . November 1889.

Auf Grund der 88 5 und 6 der Allerhöchsten
Verordnung vom 20 . September 1867 über die
Polizei -Verwaltung in de» neu erworbenen Landes-
theile », sowie der 88 143 und 144 des Gesetzes
Uber die allgemeine Landes - Verwaltung vom
30 . Juli 1883 wird mit Zustimmung des Gemeinde-
ratbs für den Polizeibezirk Wiesbaden nachstehende
Polizei -Verordnung erlassen:

Die 88 2, Absatz 1, 7 und 9 Absatz 1 der
Polizei -Verordnung iibcr de» Verkehr mit Milch
vom 28 . November 1889 erhalten vom 1. In » ! 1890
ab die ans dem nachstehenden Neuabdrucke dieser
Verordnung ersichtliche abgeänderte Fassung:

§ 1.
Milchverknufer dürfen die Milch nur in solchen

Gefäßen aufbewahrcn , in iveichen dieselbe keine
remdartigcn Stoffe aufnehmen kann . Gefäße aus

Kupfer , Messing oder Zink , Thougesäße mit ver¬
letzter Glasur, gußeiserne Gesäße mit bleihaltiger
Email sind zu dem gedachten Zwecke nicht gestattet

8 2.
Als Transportgefäße für die Milch dürfen

nur gut gearbeitete hölzerne , ferner Weißblech¬
oder Glasgefäße , als Meßgefäße nur Weißblech-
maße verwendet werden . Die Transport - und
Meßgefäße , mit Ausnahme der Glasgefäße,
müssen so weite Oeffnnugeii haben , daß sie bequem
mit der Hand gereinigt werden können.

Die an de» Transvorlgesäßen etwa vor-
haiideilcn Zapskrahnen dürfen nur ans Holz , Kupfer
oder Messing bestehen . Bei Zapskrahncn aus
Kupfer oder Messing muß durch eine gut deckende
Zinnschicht die Bildung von Grünspan vollständig
unmöglich gemacht sein.

8 3.
Zn dem Transporte der Milch nach und in

der Stadt , soweit derselbe nicht mittels der Eisen¬
bahn erfolgt , dürfen nur mit einem stets sauber
zu haltenden Lack- oderOelfarbenanstrich versehene
Fuhrwerke benutzt werden . Die Milchgesäße müssen
aus dem Fuhrwerke in einem von allen Seiten ge¬
schlossenen , mit Zink ansgeschlagencn Raum unter-
gebracht sein , in ivclchem sic vor dem Einfluß der
Witterung und vor Verunreinigungen aus der
Umgebung vollkomnien geschützt sind.

In dem für die Milchgesäße bestimmten Räume
darf außer den zur Benutzung bei den : Verkaufe
der Milch bestimmten Maßen nichts Anderes
nntergebracht sein.

8 4-
Sogenanntes Gefpnl , Kllchcnabsülle und andere

faulige oder leicht faulende Gegenstände dürfen ans
dem Milchwagt » nur bollkommen abgesondert , und
auch überhaupt nur dann mitgefnhrt werden , ivenn
sie sich in Gefäßen mit dicht ' schließenden Deckeln
befinden.

Diese Gefäße sind nach jedesmaliger Füllung
wieder dicht zu schließen und von eiiva außen
ihnen anhaftendem Schmutz oder Theilen des
Inhalts sofort zu reinigen.

8 5.
Die Milchgefäßräume des Wagens müssen

ebenso wie die znm Einstellcn der Milchflaschen
dienenden Fachkastcn und Fsaschenkörbe täglich
einer gründlichen Rcinigniig unterzogen werden.

8&
Milchgesäße dürfen auf Straßen oder in .HanS-

flnren , Höfen und Thorfahrten nicht ohne Aufsicht
anfgestellt werden.

8 7.
Aus Haushaltungen , in welchen sich an

Cholera , Pocken , Thpdns , Fleckfieber , Scharlach
oder Diphlheritis Erkrankte befinden , darf Milch
so lauge nicht in den Handel gebracht werden,
bis eine Bescheinigung des zuständigen
Kreisphhsikus darüber veigebracht ist , daß
die Krankheit erloschen oder die erkrankte
Person aus der Haushaltung entfernt ist,
und daß eine voltständige Desinfeetion der
Wohnräume , sowie der in der Milchwirth-
schast zur Benutzung kommenden Gegen¬
stände stattgefunden hat.

Die Polizei -Direction kann den Verkauf
von Milch ans solche » Grundstücke » ver¬
bieten » ans Welchen gesundheitsschädliche
Zustände herrschen , welche nach de, » Gut¬
achten des zuständigen Kreisphhsikus an¬
steckende Krankheiten hervorznrnfen ge-
cignet sind.

Das Einbringen von Milch nach Wiesbaden
aus Ortschaften , in weichen eine der im Absatz 1
erwähnten Krankheiten epidemisch aufiriit , ist so
lange verboten, bis der zuständige Kreis-
phhsitns bescheinigt hat , daß die Epidemie
erloschen ist.

8 8.
Verkaufslädcn und andere Räume , welche zur

Anfbeivahruiig der Milch bestimmt sind , müffen
stets sorgfältig rein gehalten und gelüstet iverden.
Sie dürfen in keinen ! Fall als Schlaf - oder
Krankenzimmer benutzt werden.

Die Milchgesäße dürfen nicht offen anfgesteNt
werden , und es darf zum Reinigen derselben nur
ganz reine » und abgckochtcs Wasser zur Ver¬
wendung kommen.

8 9.
Die Verkäufer von Milch sind ver-

pstichtct , die von ihnen feil gehaltenen
MilchsorttN entweder alS „ volle Milch " ,
oder als „ Magermilch " , oder als „ saure
(dicke) Milch " , oder als „Buttermilch " ,

oder als „ Rahm " ausdrücklich zu bezeichnen
nnd die für jede Sorte bestimmten Milch-
gefäße durch eine entsprechende deutliche
und nicht abnehmbare Aufschrift zu kenn¬
zeichnen.

Die znm Verkaufe gebrachte „ volle Milch"
muß einen Fettgehalt von mindestens3 pCt . haben.
Milch von einem geringere » Fettgehalte dark ebenso
wie die abgcrahmie Milch nur nnicr der Bezeich¬
nung „Magermilch " feilgchalteu oder verkauft
werden.

Werden geschlossene Milchwagen in Gebrauch
genommen , so ist die betr . Aufschrift auf diesen
an den betr . Krahucn anzubringcn.

8 10.
Bittere , schlcsmige , blaue oder rothe Milch,

sowie die Milch von Kühen , die an Maul - und
Klauenseuche , Perlsucht , Pocken , Gelbsucht , Ransch-
brand , an Krankheiten des Euter «, säuliger Gebär-
nmiterentzündnng , Pyämie , Scpticämie , Ver-
gistnnge » , Milzbrand oder Tollwuth leiden , darf
weder fcilgebalien noch verkauft werden.

Ebenso ist das Feilhalien oder Verkaufen von
Milch , ivelche kurz vor oder innerhalb 10 Tageir
nach dem Kalben gewonnen ivird , verboten.

8 11.
Zusätze von Stoffen , ivelche die Haltbarkeit

der Milch befördern sollen , wie Natron , Borsäure,
Salichlsäure sind verboten.

8 12.
Sofern nicht nach anderen Gesetzen und Ver¬

ordnungen , insbesondere nach dem Nahrungsmittel-
gesetze vom 14 .' Mai 1879 , eine höhere Strafe ver¬
wirkt ist, iverden Uebertrctungcn dieser Ver¬
ordnungen mit Geldstrafe von 3 bis 30 Mk . oder
mit verhältnißmäßiger Hast gcalmdet . *

Wiesbaden , den 8 . Mai 1890.
Der Polizei -Präsident . V. Rheinbabrn.

Wird veröffentlicht:
Wiesbaden , den 15 . März 1901.

Der Polizei -Präsident , v . Natibor.

Bekanntmachung.
Von bcachtcnSiverther Seite ist darauf hin-

gewiescn worden , daß die ans den Straßen rc.
feilgehaltencn Mineralwässer , >vie Selterser , Soda¬
wasser n . a . mehr , an die Abnehmer eiskalt ver¬
abfolgt iverden , nnd daß der Gennß so kalten
Wassers , der schon in normale » Zeiten leicht ernste
Verdauungsstörungen von längerer Dauer nach
sich ziehe , in der gegenwärtigen Jahreszeit die
Neigung zu derartigen Erkrankungen befördert.
Auf Veranlassung des Herrn Ministers der geist¬
lichen , Unterrichts - nnd Mediciiialangclegcnheitcn
werden die Verkäufer von Mineralwassern im
Ansschank angewiesen werden , das Getränk ferner¬
hin nur in einem der Trinkwassertemperatur cni-
sprechenden Wärmegrade von 10 U,C . abzugeben.

Es ivird das Publikum daher vor dem Genuß
eiskalter Getränke überhaupt , insbesondere aber
solcher Mineralwässer gewarnt . *

Wiesbaden , den' 1 . Juni 1901.
Der Polizei -Präsident . K . Prinz v . Natibor.

Bekanntmachung.
Die Stadt - nnd Feldgemarknng Wiesbaden ist

znm Zweck der Begehung durch die Mitglieder der
Lokalanfsichtsconimission für Neblanrsachen m

Bezirke eingcthcilt.
Der erfle Bezirk umfaßt das Terrain zwischen

der Bierstadter - , der Franksnrterstraße excl. No . 4
abwärts , der Wilhelni -, Taunus -, Geisberg - und
Kapellenstraße und ist dem Herrn Lehrer Leonhard
übertragen.

Der zweite Bezirk umfaßt das Terrain zwischen
der Taunus -, Geisberg - , Kapellenstraße , dem
Nerotbal , Aar -, Emserstraße , Michclsberg , der
Marktstraße , dem Markplatz , der Bnrgstraße , der
Wilhelm - bis zur Tannnsstraße , sowie das Terrain
zwischen der Frankfurter - nnd Bierstadterstraße
und ist dem Herrn Gärtner Johann Scheven
Übertragen.

Der dritte Bezirk umfaßt das Terrain zwischen
der Aar -, Emserstraße , dem Michclsberg , der
Marktstraße , dem Marktplatz , der Bnrgstraße , der
Wilhelm - und der Franksnrterstraße nnd ist dem
Herrn Gärtner Anton Leih übertragen.

Als Lokalbeobachier für Reblaus -Angelegen*
hciten ist der Lehrer nnd Reblaus -Hülsssachvcr-
ständige Jakob Gull bestellt.

Die Besitzer von Rebpflanznngen iverden er¬
sucht , die vorgenannten Herren bei Ausübung ihrer
Dienstobliegenheiten thnnlichst zu nnterstiitzen . *

Wiesbaden , den 6. Juli 1901.
Ter Polizei -Präsident . K . Prinz v . Natibor«

Bekanntmachung.
Auszug aus der Straßenpolizei - Berord
nuttg für die Stadt Wiesbaden vom

1» . Septttnber 1900.
8 2 . Ziffer 2.

Da « Anbieten oder Anpreiscn von Vcrkanss-
gegenständen durch überlautes Rnfen oder in
anderer geräuschvoller Weise (z. B . mittelst heftigen
oder anhaltende » Schellens , Hornblascns , Pfeifen ?)
ist verboten.

Ziffer 3.
Ferner ist das Feiibieten von Blumen , Bildern,

Spielwaaren . Obst , Eßwaaren,Getränken,Cigarren,
Anstchispostkarten und derartigen Verkanssgegen-
ständen auf öffentlichen Straßen , außer auf festen
von der Königlichen Polizei -Direction genehmigten
Standplätzen , untersagt.

Ziffer 4.
Zur öffentliche » Straße werden hier , wie überall

in dieser Verordnung , auch die üffeiulichen Plätze,
Wege , Brücken (soweit dieselben nicht der Land-
straßeupolizei oder dem Feldschütze unterstehen)
nnd Durchgänge , sowie solche im Privateigenthum
stehenden Straße » nnd Wege , in iveichen herkömm¬
lich ein öffentlicher Verkehr statlfindct , endlich auch
die vor der Straßenfront der Hänser bclcgcnen
Treppen und Rampen gerechnet.

Auf vorstehende Bestimmungen wird hiermit
ausdrücklich hingewicsen nnd bemerkt , daß hiernach
auch da « Feslbicten , bezw . der Verkauf von
„Frnchteiö und Backwaaren " ans öffentlichen
Straßen , außer ans fest « » von hier aus genehmigte»
Standplätzen , untersagt ist. *
Der Polizei -Präsiden, . K . Prinz v . Natibor.

Pf..

Bekanntmachung.
Es ivird daraus hingewiesen , daß cs im eigenen

Interesse der Arbeitgeber liegt , bei Errichtung oder
wesentlichen Veränderungen ihrer gewerblichen An¬
lagen den Königlichen Gewerbeaufsichtsbeamtcn
(Gewerbe -Inspektor ) zu Naive zu ziehen , damit zur
Vermeidung nachträglicher Weiterungen und nn-
nöthiger Koste » von vornherein diejenige » Ein-
nchinngeu gciroffen iverden lönneu , deren er zur Er¬
füllung der durch die Bestimmungen der 88 120 a , d
der Geiverbcordnniig den Betriebrnnieruehmerii
ansericgicn Pflichten bedarf . . *
Der Polizei -Präsident . K . Prinz v . Natibor,

Bekanntmachung.
Nachstehend bringen lvir die von den städtischen

Lertretnngen genehmigte Gebiibren -Ordiinng nebst
Tarif zur öffentlichen Kenntniß.

Anträge auf lleberlasstingvou Kcllerabtheilungeit
sind a » das Accifcamt zu richten.

Wiesbaden , den 20 . Juli 1901.
Der Magistrat , v . Jbelt«

Gebühren -Ordnung,
betr . die Erhebung von Wicgcgeldern,von Ge¬
bühren fiic die Benutzung der Lagerräume und

der Lastauszügc des Markikcllers.
8 1. Auf Grund des Beschlusses der Stadt¬

verordneten - Versammlung vom 14 . Juni 1901
werden nachfolgende ortsftatntarisdie Bestimmungen
erlassen.

8 2 . Die obengcnailiiten Gebühre » werden
nach ' dem anliegenden Tarif erhoben ;, sic sind im
Vorons z» zahlen.

8 3 . Gegen die Heranziehung zu den Gebühren
stehen den Abgabepflichtigen die in 8 69 nnd 70
des Commnnalabgabegelctzcs bezeichneten Rechts¬
mittel zu.

8 4. Zuwiderhandlungen gegen die Be¬
stimmungen dieser Ordiinug werden mit Geld¬
strafe » von 1 bis 30 Mk . belegt.

8 5 . Die Strafen werden vom Magistrat
festgesetzt nnd unierliegen der Einziehung im Set*
waltnngSzwangSverfahrcn.

8 6 . Die Gebührenordnung tritt mit dem
Tag ' ihrer Verkündigung in Kraft.

Gebühren -Tarif.
Es werden erhoben:
A . Wiegegelder (einfchl . Wiegefchein ) :

1. für Butter in Einzelmcnge » bis 5 Kg . 3
über 5 Kg . für jede weitere 5 Kg . oder

Brnchthcile davon . 3 „
2 . für Kartoffeln in Einzclmengen bis

zu 50 Kg . • • - - 3 „
über 50 Kg . für jede weitere 50 Kg.

oder Brnchthcile davon . , . . . . 3 „
3 . für alle sonstigen Waaren in Einzel-

mengen bis zu 25 Kg. 3 „
über 25 Kg . für jede weitere 25 Kg . oder

Brnchtheile davon. 3 §
Kellergebühre » (einfchl . Beleuchtung zn den

festgesetzten BctriebSstunden ) :
für Abthcilnngen von ungefähr 4gm Bodenflächet
a ) bei Vergebung für 1 Monat oder

' weniger . . 6 Mk.
b ) bei Vergebung für 1 Jahr . . . 60 ,
° ) . 1 Woche ober

weniger . • • £, . »
2 . für Abtheilungen von ungefähr 8 gm Bodenflache:

a ) bei Vergebung für 1 Monat oder
weniger.

b ) bei Vergebung für 1 Jahr . . . . 100 „
c) „ „ 1 Woche oder _

weniger . . . . . . . . 3 Mk . 50
3 . für größere Kcllerräume für je 1 gm

und 1 Monat . 1 Mk.
zuni niindestcu jedoch 10 Mk . Bei längerer
Pachtdauer bleiben besondere Vereinbarungen
Vorbehalten.

c . Für die Benutzung des Lastanfzugs
im Marttkeller:

Für je ei nen Hub . 5 Sf -,

Bekanntmachung.
Der Weg in 4er Geivann „Ans der äJattt*

No . 9037 de « LagerbnchS , zwischen den Grund¬
stücken Lagerbnchs No . 5020  und 5021 , soll ein»
nezogen werden . Dies wird gemäß 8 ^ 57 des
Zuständigkeits -Gesetzes vom 1. August 1883 mit dein'
Ansügen zur öffentlichen Kenntniß gebracht , daß
Einwkiidniigen gegen die Einziehung innerhalb einer
mit dem 18 . b . M . beginnenden Frist von vier
Woche » schriftlich hier vorzubringen , oder zum
Protokoll zu geben sind . .

Eine Zeichnung liegt nn Nachhause , au!
Zimmer No . 51 , zur Einsicht aus.

Wiesbaden , 12 . Juli 1901.
Der Oder -Bürgermeistcr . I . Vertr . ; Mango » .
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Bekanntmachung.

_ ‘ Der Fluchtlinienplan für die ödere Weinberg-
jstraße und Rerobügstruße hat die Zustimmung der
ÖrtSpolizeibchördr «chatten und wird nunmehr,m
Rathhaus . 1. Obergeschoß, Ammer No. 1 »,
innerhalb der Dienststundcnzu Jedermann « Emstcht

wird flemäö § 7 des Gesetze« vom
L 3u !i 1875, betr. die Anlcgnnl, und Veränderung
toöu Straßen pp. mit dem Bemerken hierdurch
Bekannt gemacht, daß Einwendungen gegen diesen
Vlan innerhalb einer prällnsivische» , „nt dem
29 d. M . beginnenden Frist von 4 Wochen berm
Magistrat schriftlich anzubringen sind.

Wiesbaden , de» 24. Juli 1901.
Der Magistrat . I » Bertr .; FrobenrnS.

Bekauutmachuug.
Die Dienftmagd Marie Diefenbach , gevore»

vm 23. Januar 1879 zu Höchst, zuletzt Ludwig-
straße 16 wohnbaft , entzieht fich der Fürsorge sur
chr Kind , sodaß dasselbe an « öffentlichen Mitteln
„nterftützt werden muß.

Wir bitten »in Mittheltting rhrrS Aufent-
haltsortek . *

Wiesbaden, den 27. Juli 1901.
Der Magistrat. — »Arme,»-Verwalt, mg.

Bekanntmachung . fnsmüvn -fütll '61'.
Nach der « ri « >r Hausordnung de« städtische» Kurhau », Kochbrunnen , Colonnaden , Kuranlagen.

Krankenhauses sind von fetzt Nb für die Besuche Königliche» Theater , auf dem "Warmen Damm,
bei den Krartkeii die Nachrnittagsstnnden am Rcnidenz-Theatar , Bahrihofatanssc 20.
Sonntag , Mittwoch und Freitag von 2 viS »«jchshalten-Thvatsr , Stiftstranso 16.
4 Uhr .festgesetzt. Austerhalb dieser Zeit lönncii | Walhalla -Theater , Mauritiusstrasso la.
Krankenbesuche nur mit besonderer ärztlicher Er-
laubniß zugelasscu werden . Auf den Abtheilnngen,
in welchen sich ansteckende Kranke oder Geistes¬
kranke befinden , iverden Besuche überhaupt nur
ganz ausnahmsweise zugelasserr. .Mehr dir zwei
Personen dürfen einen Kranken zu gleicher Jett
nicht Ätsuchen rmd fedcr Besuch darf nur eine halbe
Stunde dauern . Der Besuch wird in der Reget
nur Angel,öligen der Kranken gestattet

Wiesbaden , den 26 . Juni 1901.

Bekauutmachung.
Der Hanfirer Heinrich Schmelz, geboren

«Ml W. Februar 1863 zu Buchau , zuletzt Roder-E  8 wohnhaft.entzieht sich der Fürsorge surFamilie , sodaß dieselbe aiiS offenilichen
n unterstützt werde» muß.

Wir bitten um Wittheilung seines Aufent¬
haltsortes . ,

Wiesbaden, den 27. Juli 1901.
Der Magistrat. — Armeu-Berwaltriug.

Staats - und (Scmeiudcsteuer.
Die Erhebung der Steuern und sonstigen Ab¬

gabe» für Juli, August und September, 2. Rate,
«folgt bom 15. Juli an uach den, auf dem Steuer-
tzcttrl Lugegebeuen Hebeplan. Die Hrbctage sind
twch den Anfangsbuchstaben der Straffen
Wie folgt festgesetzt:
' R am 2. und 3. August,

STÜV am 5., 6. und 7. August,
WYZ und außerhalb des Stadtbcrings an,

8., 9. lind 10 Augnft.
m  liegt im Jutereffe der Steuerzahler,

fie die vorgefchriebeneu Hebrtage br-
tzuyen, nur - an» ist rasche Beförderung
Möglich.

Das Geld, besonders die Pfennige, ist
genau abzuzählen, damit Wechseln an der
«affe vermieden wird.
' Wiesbaden, deu 12. Juli 1901.

Städtische Steuerkaffe.
KathhailS , Erdgeschoß Zimmer No . 17.

Stadt . Krankenhaus -Verwaltung.

Froiivillisto Feneowehr
-(Obere Platterstrastch.

Die Mniiiischasten der Leiter-
lind Spritze » avttzcilrui gen an der
Oberen Ptattcrstrastc iverden ans
Donnerstag , den 1. Angustl . I . ,
Al »ends 7 Uhr , zu ei« e-r Uebnng
tu Uniform au die Remise

Mit Bezug auf dir sth 17,19 und
28 bet Statnlen , sowie Seite 12, Absatz 3, der
DienstordttUttfl wird pünktliches Erscheinen erwartet.

Wicsbadtt », den 80. Juli 1901
Der Branddirector . Schettrer,

Bckanntmnchttttg.
Dir städtische Feuerwache ist nuter No . 4Ö

an das Fcinsprcchanrt dahier a,lgcschloisen. so
daß von fodem Teleptzonanschluff Nteldiiiig
nach der Feuerwache gemacht werden kann. Der
hiesigen Einwohnerschaft wird die Benutzung der
Telephonai.schlüssezu Fcncrmelduugcn und anch
zum An rufen der Trarrspolstmaunschaflen
bei UngliiSssMen ciiipsohlcn. ^

Der Brauddircrtor . « cheurer.

Verdingnnff.
Mie Liefermlg und das Sehen re. dir

Lesen» Kochherde re. im Neubau: Feuer¬
wache, Acciseamt und Leihhaus an der Neu-
lmd Schulgasscnecke hicrselbst, uiid zwar: Loos I,
Feuerwache, Loos II, Acciseamt und Leihhaus, soll
im Wege der öffentlichen Ausschreibung verdungen
werdeu.

VerdiuguiigS-Unterlagcu können Vormittags
don 9 bis 12 Uhr im nrueil Rathhause , Zimnicr
sto. 41, gegen Zahlung von1 Ml. bezogen werden.

Auswärtige Submittenten wollen obige Schrcib-
«biihren an linieren technisd>en Sekretär Andres;
»estellgtldfrei einsendm.

Verschlossene und mst der Aufschrift, „tz . A . 20
tzoos . . versrheile Angebot« find spätestens bis

Montag, den 5. Angnst d. I .,
Vormittags 10 Ahr,

Otther einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt — unter

Einhaltung der obige» Loos -Reihenfolge — in
Gegenwart der etwa erscheinendenAnbieter.

Zufchlagsfrist : 4 Wochen.
Wiesbaden, den 24. Juli 1901.

Das Stadtbnuamt , Abtheilruig für Hochbau.
“V Stadlbaunreister . Genzmer , Kgl. Baurath.

Verdingung . /
Die Erneuerung de« Anstrichs der

sämmtlichc» Faradn: — Loos1 —sowie die
Ausführung von Spenglerarbeitet » ( Gesims
abdecknngen« .) — Loos2 — bti Elementar
schule an der Blcichstraße sollm im Wege der
öffentlichen Ausschreibnng verdungen werden.

Verdingungs -Unterlagen können Vormittags
von 9 bi» 12 Uhr im neuen Rathhanse , Zimmer
No. 41, unentgeltlich bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift „ H . A . S1
Lovs . . . " versehene Angebot« sind spätestens
bis Montag, den 5. Augnft 1901, Vor¬
mittags 11 Uhr, hierher einzureichen.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt — unter
Einhaltung der obigen Loor -Rcihenfvlg« — in
Gegenwart der etwa erscheinendenAnbieter . *

Zuschlagsfrist : 4 Wochen.
Wiesbaden, den 26. Juli 1901.

Das Stadtbauamt , Abtheilung für Hochbau£ Genzmer , König!. Baurath.
Verdingung.

Die Arbeiten und Lieferungen zur Herstellung
,er EntwäfferungS - Anlage für den Er-
veitcrungsbau des Königliche « Theaters
Foyer) sollen verdungen werden.

Zeichnungen und Verdingung « - Unterlagen
önnen während der Vornnttagsdienststunden im
stathhause, Zinmrer No . 34, cingefehen, die Vcr-
»ingungS-Uirterlage» im Zimmer No. 57 gegen
Zahlung von 1 Mk. bezogen werden.

Verschloffencund mit entsprechender Aufschrift
»ersehene Angebote sind bis spätestens

Dienstag, den 6. Angnst ist Js .,
Vormittags 11'/- Uhr,

Einzureichen, zu lvrlchcr Zeit die Eröffnung der
llngebvte in Gegenwart etwa erschienener Bieter
lüttfinden wird . " *

Zuschlagssrist : 3 Wochen.
Wiesbaden, den 27. Juli 1901.

stadtbauamt , Abtheilung für CanalisationSwcseir.
_ _ Freusch.

ZumSchirtzederFencr -TelegraPhen.
Die M 817 und 318 des Dcutscheu Reichs-

Strafgesetzbuches bedrohei , denjenigen , welcher gegen
eine, zu öffentlichen Zwecken dicneiidc Tclrgraphcu-
Anstalt vorsätzlich oder fahrlässiger Weise Hand
klingen begeht, welche die Beililtzilug die,er Anstatt
verhindern oder stören , mit Gcfäugrrißstrafe bis zu
3 Jahren , bezw. mit Geldstrafe tu« zu 900 Mk.
Indem wir hiermit darauf autiucrlsam machen,
daß auch der hiesige Feuer -Telegraph als eine zu
öffeutlidjc» Zivecke» dleuende Telegrapheii -Anstatl
auzuschcii ist, weisen wir gleid>ze>tig daraus hm,
daß eine Verhinderung oder Störung m der Be¬
nutzung dieser Anstalt unter Anderem dadurch ver¬
ursacht iverden kaii,,. daß die Isolatoren oder di«
Leituugsdrähtc beschädigt, oder daß dinch Vcr-
schlinguna der Drähte sogriiaunte Erdverbilidunge»
herbrigesührt werden . , . . .

Solche Erdverbiildiiugcii fonneu dadurch ent
stehen, daß die Leitlingsdrähtc mit Tüchern, Vor
hängeii, Fahnrii , Baiigerüstcheileii und dr>A . in
Berührung gebracht oder durch Ziehen von Leitungen
anderer elekrrisc!>rr Anlageu des Feuer -Telegrapheii-,
der Fcncr -Telcphvur - uub SUaviuleitmifleit verwickelt
iverden. , _ , .

Es liegt dal >er alle Ursnrhe vor , bei
Eiiirichtiingeii von Baugerüsten , sowie bei der
Decoratio » von Häusern und Straßen und Her¬
stellung elektrischer Anlagen jede Beschädigung der
Trlegraphenlcitmig und jede Berührung der Drahte
sorgfältig zu vcruieiden . ,

' In allen Fällen aber iverden rm Jnterrsse der
Feuersicherheit linsercr Stadt die Gcschäftslrirtr und
Hausbesitzer, welche eine derartige Beschädigung
veranlaßt oder wahrgenommen haben, ersudst, dies
sofort auf der Frrrcrwachc im ehemaligen Gerichts-
gcb.iudc, Fricdrichstrnße 15, Eingang von:
Rathhansplatz, anzcigeir zu wollen, Hamit die
umgehende Beseitiguirg des BetriebShindernisseL
durch den städtische» Brand - Director veranlaßt
werden kann . Der Brand -Direetor. *

Bekanntmachttug.
Zur Nenaulagc eines Querknuals

von der Schierstciner- nach der Biebrichcr-
'traße nebst Trottoir und Rinnelt sollen die
Arbeiten, 'bestehend in Erd- und Pflaster-
arbciten, sowie Lieferung von 5 Sinkkasten
nebst den dazu gehörigen Gußbogen zum An
schluß, 3 Schachtrahmen mit Deckeln, im
Submissionswege vergeben werden, wozu
Termin auf Mittwoch , den 7 , August
d. I ., Nachmittags 3 Uhr , auf hiesige
Bürgermeisterei anberaumt worden ist.

Submittenten haben ihre Offerten der
schloffen vor dem Termin einzureichen.

Die Zeichnung und Bedingungen liegen
auf hiesiger Bürgermeisterei offen, woselbst
Auszüge aus dem Kostenanschlag gegen
Erstattung der Schreibgebühren in Empfang
genommen werden können. I?383

Dotzheim, den 27. Juli 1901.
Der Bürgermeister»

Rossel.

Fahrradbahn und Lawn-Tennis -Spielplatz in den
neuen Anlagen vor der Dietenmüblo.

Inhalatorium am Kochbrunnen . Täglich geöffnet
von 8—11 Vormittag » u. 4—6 Uhr .Nachmittag ».

Militär-Kurhaus Wilhelms-Heilanstalt, neben dem
Koni# . -Schlos».

Augusta-Victoria-Bad, Viotoriastrassc 4.
Städtischa ---<3emäldc - Gallerie und permanente

Ausstellung des Nassauischen Kunst - Vereins,
AVilhelmstrasse 20, täglich , mit Ausnahme des
Samstags , von ■*,•»11—1 Uhr Vorm , geöflnet.

Königliche Landes-Bibliothek, WilholmstrasBC 20
Die Bibliothek ist an jedem 'Wochentage von
10—1 und 3—4 Ulir für die Entleihung und
Kückgabe von Büchern geöffnet .; das .Lese¬
zimmer von 10—1 und 3—8 Uhr.

Naturhistorisches Museum , Wilhelindtrasse 20.
öeöffuet Sonntags von SO1/»—i ' /v., Montags u. ,
Dienstags von 11—1 , Mittwochs von 3—5,
Donnerstags und Freitags von 11—1 Uhr,
ßumstags geschlossen.

Alterthums - Museum , Wilhelmstrasse 20. An
Wochentagen (mit Ausnahme des Samstags)
von 11—1 und 3—0 Uhr , an Sonn - und Feier¬
tagen von 10—1 Uhr geöffndt. Besichtigungen
zu anderer Zeit sind Frieärichstr . 1 , 1 Stiege,
anzumelden.

Bibliothek des Alterthums - Vereins , Friedrich
strasse 1. Montags und Donnerstags Morgens
von 11—1 Uhr geöffnet.

Textil -Museum von Fr . Fischbach im B.athhause.
Hingang durch Saal 73. tleöffnot Dienstags
und Freitags von 10—12 Uhr.

Königliches Schloss , am Schlossplatz . Die inneren
Bäume täglich zu besichtigen . Einlasskarten
25 Bf . beim Sehloss-CaSteUan.

Justizgebäude , Geriohtsstrasse.
Rathhaus , Schlossplatz 6.
Rathskeller mit künstlerischen Wandmalereien
Staats -Archiv , Mainzerstrasse .64.
Reichsbank , Lnisenstrasso 19.
Landeshank , Bheinstrasse 80.
Bolizei-Direktion , Friedrichstrasse 32.
Passbüreau , Friodrichstrassc 82.
Polizei-Reviere : I . Rödorstr .29 ; II . ©ranienstr . 2a;

111. Bertramstr . 22, Ilinterh . ; IV . Miohelsbergll,
V. Bbilippsborgstr . 15.

Infanterie-Kaserne , in der ßchwalbacherstrasse.
Artillerie-Kaserne , in der oberen llbomstrasse.
Eisenbahnhöfe , in der unteren Blioinstrasse.
Kaiserliches Postamt . Hauptpostamt : Bhom-

strasse 25 und Luisonstrasso 8 und 10. :
Zweigpostämter: Schütaenhofstrasse3,Wollritz-
strasse 45 und Taunusstrasse 1. Geöffnet:

Bürgep -'Kvhilltzvn-Halte , Unter den Eichen.
Pistolen -Schiessstindo , hinter der Alten Colonnaat

und auf dor Kronenburg , Sonnenborgcrstra . a^
Fldbert -Sohieesstanä : Beausite.
Reitschute , Luisengtrasse 4/6.
Turn -Hallen . Turnverein : Höllmundslrassc 2Ö.'

Mäimer -Turnvorein : Plättorstrasso 16. Turn*
Gesellschaft : Wellritzstrasse 41.

Heidenmauer , in der Kirchhofsgasse . -
Neroberg mit liostaurations -Gebäude und Aus-

sichtsthurm . _ _ „ . _ .
\yartthurm ( ' /» Stunde von Wiesbaden ). Brune

auf der .'Bierstadter Höhe . Bestauration . _
Sonnenberg (' /, Stunde von Wiesbaden ). Ruine

mit Bostaurations -Gebäude . — Heiligkreuz-
kirohe auf dom Friedhof . — Alt -Deutschland,
Sehenswürdigkeit I . Ranges , Wiesbadeners »:.t>4

Wilhelmshöhe bei Sonnenberg . Restaurant .Schn »' -
Fernsiolit.

Etablissement „Bahnholz “ hei Wiesbaden . Butt
lcurort , Restaurant und Hake.

Jagdschloss Platte . CaBtellan wohnt im Sehlos

Rhei u dami >fSchifffahrt.
Kölnische undDlissoldorlor Gesellschaft.

Abfalirten von Biebrich : Morgens 6.30 bis
Coblenz , 8, 9.25 (Schuolll 'alu.t Bomäsm nnd
„Kaiserin Auguste Yidtoria “), 9 .50 (bchnellfah !t
„Deutscher Kaiser “ und „Wilhelm , Kaiser und
König “), 1050 und 12.50 bis Cöln ; Mittags o.2t
lan Sonn - und Feiertagen ) bis Bingen ; 4.*.U bis
Coblenz ; Abends 6.20 und 6.35 (Güterschiff ) bis
Bingen ; Mittags 1 bis Mannheim ; Morgens 1UAU
bis Düsseldorf und Rotterdam . — Gepäckwagen
von Wiesbaden nach Biebrich Morgens 7'/r Uhr.
liillets u . Auskunft in Wiesbaden bei dem Agent
W. Bickel , Langgasse ‘20. Telephon 2364. I 301

Verdingung.
Die Ausführung der in den 5 Wohnhäusern

des Biebricher Bau -Vereins an der Heppmheimer-
und Frankfurterstraße erforderlichen Schreiner -,
Glaser-, Schloffer-, Tüncher- und JnstaUa-
tions -Arbeiten, sowie die Lieferung und Anbring¬
ung der RoMiiden soll in öffentlicher Submisston
vergeben werden . „ , ^

Bedingungen und Zerchnungen liegen im Ban
Bureau des Unterzeichneten, Frankfrrrterstraße 18,
zur Einsicht offen und können während der Büreau-
stnnden von 7 - 12 NNd 2 - « « Hk eingesehen
werdeir F162

Angebote mit der Auffchrift : Preis -Angebot
für _ .-Arbeiten in den Wohnhäusern des Bau-
Vereins “ sind bis zum 8 . Angnst d . I . , Nach¬
mittags 4 « hr, an meine Adresse einzureichen.

Biebrich, den 29. Juli 1901.
Koh. Heer, Architekt.

"Werktags von 7 (im Winter 'von 8)  vnr Vor¬
mittags bis 8 Ulir Abends , Sonntags (nur das
Hauptpostamt ) von 7 bezw . 8 —9 Uhr Vormit¬
tags und von 11 Va Uhr Vormittags bis 1 Uhr,
Aachinittag .i . Abfertigungsstßllc derBrioftriigcr
und Zcitungsstelle , sowie Backctuusgabe , Aus¬
gabestelle für -ständige Abholer und Haeket-
annahme : Luisonstrasse 8 und 10 . Ausgabe
für postlagernde Sendungen : RhdinStrasse 2a,
Ilofgebäude rechts.

Kaiserliches Telegraphenamf , Rheinstrasse 2o.
Ununterbroclien,geöffnet . (Vou 12 Uhr Rächt»
bis 6 Ulir früh erfolgt die Annahme von
Telegrammen bei dem Bostamte (Kheinstr . 25), j
im linken Ilofgcbäudo , Eingang durch den
unteren Thorweg . (Bei verschlossenem Thoro;
ist die Naohtscholle zu ziehen .)

Protestantische Hauptkirche , am Schlossplatz
Küster wohnt Ellenbogongasse 8.

Protestantische Bergkirche , Lehrstrasse . Küster
wohnt nebenan.

Protestantische Ringkirche , oberhalb der Rhein¬
strasse . Küster wohnt An der Ringkirche 8, P.

Katholische Pfarrkirche , Luisenstr . Ben ganzen
Tag geöffnet.

Katholische Mariahilfkirche , Plattersirasse . Den
ganzen Tag offen.

Altkatholische Kirche, „Triedenskirche “, Schwal-
bacherstrasse . Der Küster wohitt Adlerötr . 69.

Anglikanische Augustinuskirche , Frarikfurterstr . 1.
Ausser Sonntags täglich Gottesdienst . Der
Küster wohnt Frankfurterstrasseß , Gartenhaus.

Synagoge der Israel . Cultusgemeinde , Michelsberg.
Castellan wohnt nebenan . Wochen -Gottes-
dienst Morgens 6*/i Uhr und Abends 5' /a Uhr.

Synagoge , Friedrichstrasse 25. An Wochentagen
Morgens 7 Uhr und Nachmittags 4 1/1 Uhr ge¬
öffnet. Castellan wohnt nebenan.

Griechische Kapelle . Täglich geöffnet . Castellan
wohnt nebenan.

Loge Plato , Friedrichstrasse 27. Besichtigung nur
für Berechtigte.

Landwirthschaflliches Institut zu Hof Goisberg.
Höhere Schulen : Königl . Humanistisches Gym¬

nasium , auf dem Luisenplatz . Königl . Real¬
gymnasium , auf dem Luisenplatz . Städtische
Oberrealschule , in der Oranionstrasse . Höhere
Mädchenschule , am Schlossplatz.

Gewerbeschule , in der Wellritzstrasse.
Hygiea-Gruppe , am Kranzplatz.
Chemisches Laboratorium des HerrnGeh . Hofraths

Prof . Dr . E . Fresenius , Kapellenstr . 9, 11, 13.
Die christlichen Friedhöfe , Platterstrasse , sind täg¬

lich bis zur eintretenden Dunkelheit geöffnet.
Russischer Friedhof , neben der Gricch . Kapelle.
Die beiden Friedhöfe der israelitischen Cilltus-

gememde sind im Sommer Sonntags , Montags,
Dienstags , Mittwochs und Donnerstags Vor¬
mittags v. 8—1 Uhr u. Nachm w. 37 *—7 Uhr
geöffnet. Der alte Friedhof an der Schönen
Aussicht bleibt Sonntags Nachmittags j ge¬
schlossen . Der Besuch der Friedhöfe zu anderen
Tagesstunden nach Anmeldung beim Castellan
Schott , Schulberg 8.

Denkmäler : Kaiser -Wilhelm -Denkmal in den An¬
lagen am Warmen Damm , Kaiser -Friedrich-
Denkmal auf dem Kaiser -Friedrich -Platz , Fürst-
Bismarck -Denkmal auf dem Wilhelms -Platz,
Waterloo - Denkmal auf dem Luisenplatz,
Bodenstedt - Denkmal oberhalb der Alten
Colonnade und Krieger -Denkmäler im Nerothal
und auf dem alten Friedhof.

Sehiessstände des Wiesbadener Schützen -Vereins,
Unter den Eichen . Täglich geöffnet.

Daiup fcr-Fallrten<
Hamburg -Amerika -Linie.

(Generalvertr . der Gesellschaft : L. Rettenmayer,
Rheinstrasse 21 .) F808

D. „Anilia “ 28 . Job 11 Uhr Von. in Moji.
■D Adria “ .27. Juli 5 Ulir Vm. in Neworlenns.
D ! - Ambria “ 26 . Juli 4 Uhr Nm . von Singapore.
v . „Awöna* 28 . Juli in Port Said . D. » Arte-
misia “ von Philadelphia nach Hamburg , 29 .Juli
1 Uhr Vm . Dover passtet . D . mAswrfa won
Hamburg nach Wostindien , 27 . Juh 10 vhr \  m.
in Antwerpen . D. „ Assyria “ W . Jul » 1 Uh»
45 Mm . V.m. in Hamburg . D. „Belgia von Ba
timorc -nach Hamburg , 28. Juli 1 LJ» 40 Mi .
Km . Cuxhaven passtet . D. ^Bengalia von Ham¬
burg nach Baltimore , 28. Juli 8 Uhr 50 Min.
Vm . Cuxhaven passirt . D. „Boliyia von Bauet
Thomas nach Hamburg , 26 . Juli 8 Ulir Nm . un
Havre . D . . Bosnia “ 26 . Juli 9 Uhr Vorm . ...
Baltimoro . D. „Bulgarin “ 27 . Juli ö Lhr Vm. m
Newyork . D. „Christiania “ von St . Thomas n.
Hamburg , 28. Juli 6 Uhr Vm . in Havre . S.-D.
„Deutschland “ von Hamburg nach New) oik,
25 Juli 6 Uhr 45 Min . Nm . von Cherbourg . G.
„Francia “ 26 . Juli in Colon D „Fnsia von
Hamburfi : yia Quebec naoh Montreal , 2X>. J
4 Uhr 85 Min . Nm . Cuxhaven passnt . o .-H.
„Fürst Bismarök “ 26. Juli 2 Uhr Nm . m New¬
york . D . „Georgia “ von Newyork nach Genua,
26. Juli 12 Uhr Mittags von Marseille . D. „Grat
Waldersee “ 27. Juli 4 Uhr Nm . von Newyork
via Plymouth und Cherbourg nach Bambuig.
D. „Hispania “ 26 . Juli 4 Uhr Vm. von Lissabon
weiter . D . „Isdla di Favignana “ 28. Juli in
Rotterdam . D. „Nassovia “ 27. Juh 11 Uhr Nm.
in Newyork . D. „Nieomedia “ won Hambuig n.
Neworlenns , 28 . Juli 5 Uhr 50 Hm . Nm . Cux¬
haven passtet . D . „Numidia “ von Hamburg nach
Westindien , 26 . Juli 7 Uhr Nm . von llavre . _D.
Palatia “ 27. Juli 10 Uhr Nm . von Port Said.

D. „Pretoria “ von Hamburg via Boulogne sur
Mer und Plymouth n . Newyork , --8. Juli 12 Uhr
Mittags Cuxhaven passirt . D. - Y . „Pnnzeasin
Victorfa Luise “ 28 . Juli 4 Uhr Nm . in Mo de.
D „Saxonia “ 27 . Juli 10 Uhr Nm . in Hamburg.
D JSevilla “ 28 . Juli 10 Uhr Vm . y. atotwerpen.
I)! „Sibiria “ 28 . Juli 6 Uhr Vm . an Bmgapore.
D . „Silesia “ 27 . Juli in Saigon . D. „Syria
28 Juli von St . Thomas via Havre n. Hamburg.
D. „Valencia “ von St . Thomas via Havre nach
Hamburg , 27. Juli 8 Uhr Nm . Lizard passirt.
D „Valosia “ 27 . Juli 7 Uhr Vm . m Boston.

Norddeutscher Lloyd in Bremen.
(Hauptagent für Wiesbaden: L Chr. Glücklich,t s Wilhelmstrasse 50.) » aOÖ

Letzte Nachrichten über die Bewegungen der
Dampfer der Newyork - " " ^ 9̂ Jute ^ Ui» "vmR -D Trave nach Genua , 2J . Juli ä um vm.
von Gibraltar. D. „Norderney“ nach Bremen,! ; “ T ,, « TThr Nm in Bremerhaven . D.

nachBi -Mien , 28. Juli 2 26. Juli

du " ' Nm in BalTmore . D. „H . H. Meier“ nach4 uni n>rn. Vu). m Baltimore.Baltimore , 2i . Juli o uu
TI Köln “ naoh Baltimore , 27 . Juli 9 Uhl Vm.
RciUv massirt ß . „Königin Luise “ « . Newyork,bculy yjass n * Lj zar d passirt . — Brasil-

\ntweroen Bremen , 27. Juli von Lissabon . D.
Mark^ näch Bremen, 28. Juli in Anhverpon.

ft,i . . °l> Madeira , LilAm , « VA

“iXS n ; S i* Äi“ brvi .& ” ' - D.
"Coblenz “ nach Bremen , 27. Juli von Tangei. ^
Ost-Asien - und Australien -Limen . 0 . »dacliscn
nach Hamburg , 28. Juli in Genua D
gart “ nach Bremen 28. J^ -n Kdhe . H.

S -SöÄS , °a
Penang D „Prinz Heinrich “ nach Ost-Asicn,
M jrnf yon  Port Said . D. „Preussen nach
Ost -Asien 29. Juli in Southapipton . D. .„Wuiz-
hu^ nnöh Bremen , W Juli in Jn * â o*e D-ICnniffabötfif*4 nacli Ost-Asion , 28. «J
” ?? <r\ Karteruliß 44 nach Bremen, 27. Juli
passirt . - v Oldenburg “ nach Bremen,
in Bremerhaven . D. „Oldmiburg a ^ ^traiten.

Asien , 29. Juli in Suez.

SCiait mW skrinahtt, ®- kchellenberzstch«, HohBrichdruckerri in KieMnbta.
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